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Verfahren  

 
 

1. Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

am 28.03.2018 die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Mitteilungsblättern der Gemeinden Bad Schönborn 

und Kronau am ____________ bzw.  _____________.                            

 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in Form einer öffentli-

chen Auslegung des Entwurfes im Zeitraum vom ____________ bis ____________ 

Parallel hierzu erfolgte, mit Schreiben vom ____________, die frühzeitige Beteiligung der Träger  

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

 

3. Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau hat am 25.07.2018, über die 

eingegangenen Stellungnahmen beraten und den Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungs-

planes sowie die öffentliche Auslegung des Planentwurfes beschlossen. 

 

4. Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung hat nach ortsüblicher Bekanntmachung am 

____________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ____________ bis ____________ öffent-

lich ausgelegen. 

Parallel hierzu erfolgte, mit Schreiben vom ____________, die Anhörung der Träger öffentlicher  

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

 

5. Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau hat über die fristgemäß vorge-

brachten Bedenken und Anregungen am ____________ beraten und in gleicher Sitzung die  

7. Änderung des Flächennutzungsplanes zum Beschluss erhoben. 

 
 
 
Die Übereinstimmung der Ausfertigung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen wird bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Detlev Huge, Bürgermeister 
 
Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft  
Bad Schönborn ï Kronau  
 
 



Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau, 7. Änderung                     4  
 
Ausweisung einer Ăgewerbliche Bauflªcheñ, einer ĂFlªche f¿r den Gemeinbedarfñ sowie von ĂSonderbauflä-

chenñ auf der Gemarkung Kronau ï Begründung  
 

 
6. Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB am ____________ 

genehmigt. 

 

 

 

 

7. Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau hat gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 

die Genehmigung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes am ____________ ortsüblich be-

kannt gemacht. 

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Schönborn ï Kronau ist mit diesem Tag wirksam geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Detlev Huge, Bürgermeister 
 
Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft  
Bad Schönborn ï Kronau  
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1. Flächennutzungsplan  der Vereinbarten Verwaltungs gemeinschaft  
  Bad Schönborn ï Kronau   
 
 
Die Ursprungsfassung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Schönborn ï Kronau stammt aus dem Jahr 1989.  

Sie wurde mit den nachfolgend aufgeführten Inhalten in den darauffolgenden Jahren mehrfach fortgeschrie-

ben. 

 

1. Änderung des Flächennutzun gsplanes,  

genehmigt durch das Landratsamt Karlsruhe am 27.12.1999/20.03.2000 

Die Fortschreibung beinhaltete folgende Tekturpunkte : 

            Bad Schönborn:  

1)  Langenbr¿cken, Freizeitanlage Ă uÇeres Fischwasserñ 
                          2) Langenbr¿cken, Gewerbegebiet ĂUnteres Neufeldñ 
                          3) Langenbrücken, Schulsportanlagen 
                          4) Langenbrücken, Nutzungsªnderung ĂFirma Renzñ 
                          5) Mingolsheim, Gewerbegebiet ĂAdacker-Nordñ 
 
                          Kronau:  
 

1) Erweiterung Gewerbegebiet ĂHeidig-Nord Iñ 
2) Ergªnzungseinrichtung ĂVerkehrñ 
3) Erweiterungsfläche für das Kalksandsteinwerk 
4) Campingplatz 
5) Regenrückhaltebecken                       

 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes,  

genehmigt durch das Landratsamt Karlsruhe am 15.01.1998 

Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplanes war die Ausweisung der zentralen Hauptschule  

in der Gemeinde Bad Schönborn. 

 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes, rechtskräftig seit dem 25.04.2003  

Mit der Rechtskraft der 3. Änderung wurden folgende Tekturpunkte Bestandteil des Flächennut-

zungsplanes : 

Bad Schönborn -Langenbrücken:  
 
Anbindung des Gewerbegebietes ĂAueñ an die L 555 und geringf¿gige Erweiterung der  
gewerblichen Baufläche  
 
Kronau:  
 
Wohnbaugebiete-West: ĂKrumme  cker-Breitenmorgenñ und ĂRote Kreuzñ 
sowie Mischgebiet ĂSpitzegernñ 
 

 
 
 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Die Änderung stellte eine Gesamt-Fortschreibung des Planwerkes dar. 
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Hierdurch soll die langfristige Entwicklung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft planungs-

rechtlich gesichert werden.  

Die Fortschreibung wurde durch das Landratsamt Karlsruhe am 17.03.2005 genehmigt und ist durch 

die ortsübliche Bekanntmachung am 07.04.2005 in Kraft getreten. 

 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Die Änderung stammt aus dem Jahr 2011 (rechtskräftig seit dem 15.09.2011).  

 

Sie beinhaltet für die Gemeinde Bad Schönborn  die nachfolgenden Tekturpunkte : 

1) Langenbr¿cken, ĂWohngebiet Renzñ 

2) Mingolsheim, ĂOrtsteingang S¿d ï Nahversorgungñ  

3) Mingolsheim, ĂGolfplatzñ 

 

6. Der Sachliche Teilflªchennutzungsplan ĂWindenergieñ stellt formal die 6.  nderung des  

Flächennutzungsplanes dar.   

Sie befindet sich derzeit noch im Verfahren und wird in Kürze, nach der erfolgten frühzeitigen  

Beteiligung, den Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit der Bitte um Stellung-

nahme zugeleitet. 

 

 

 

 

  



Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau, 7. Änderung                     7  
 
Ausweisung einer Ăgewerbliche Bauflªcheñ, einer ĂFlªche f¿r den Gemeinbedarfñ sowie von ĂSonderbauflä-

chenñ auf der Gemarkung Kronau ï Begründung  
 

2.  Anlass und Inhalt der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes  
 
 
Der REWE-Gruppe ist aufgrund fehlender Erweiterungsflächen am bisherigen Standort mit dem Wunsch an 

die Gemeinde Kronau herangetreten, in unmittelbarer Nähe der BAB 5 ein Regionallager für die Discounter-

Linie Penny auf der Gemarkung zu errichten. 

Es ist beabsichtigt, auf einer Fläche von ca. 19,5 ha eine großflächige Logistikhalle, ein Verwaltungsgebäu-

de mit Kantine und Schulungsräumen, sowie die hierfür erforderlichen Parkierungsflächen für Mitarbeiter und 

Zulieferer zu errichten. 

 

Mit diesem Hintergrund hat die  Vereinbarte Verwaltungsgeme inschaft Bad Schönborn ï Kronau den 

Aufstellungs -Beschluss für die 7. Änderung des F lächennutzungsplanes gefasst, um  in unmittelbarer 

Nähe der Autobahn -Auffahrten eine gewerbliche Baufläche in den Flächennutzungsplan aufzune h-

men.  

Im Gegenzug wird eine rechtskräftig ausgewiesene gewerbliche Planungsfläche in einer Größe von  

ca. 12,60 ha aufgegeben und wieder der ĂLandwirtschaftñ zugef¿hrt. Ziel ist es, mit dieser Flächenreduzie-

rung die geplante Neuausweisung unter regionalplanerischen Aspekten teilweise auszugleichen und damit 

gleichzeitig auch das mögliche Konfliktpotential hinsichtlich entstehender Lärmimmissionen und zusätzli-

chem Straßenverkehr in der Region einzudämmen. 

 

Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang eine städtebauliche Neuordnung des an diesem Standort mit 

einer Tankstelle, einer Gaststätte und einem Park- and Ride-Parkplatz bereits vorhandenen Siedlungsansat-

zes angestrebt.  

In diesem Zusammenhang sollen im Zuge dieser Flächennutzungsplan-Fortschreibung die von der Gemein-

de Kronau vorgesehene Standort für eine Rettungswacht des Deutschen Roten Kreuzes, unmittelbar an der 

Aus- und Einfahrt der A 5 sowie die Option der Errichtung einer weiteren Tankstelle auf der Nordseite der 

 L 555 auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung planungsrechtlich gesichert bzw. nachrichtlich dar-

gestellt werden. 

 
 
 
 

3. Redaktionell e Anmerkung zur Flächennutzungsplan -Änderung  
 
 
Die Darstellung der ergänzten Inhalte der Flächennutzungsplan-Änderung erfolgt auf einer aktuellen Katas-

terunterlage. 

 

Das Verfahren der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich ausschließlich auf den in der Plan-

unterlage im M. 1:7500 farbig gekennzeichneten Tekturpunkt. 
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4. Rechtsgrundlagen  
 
 
Grundlagen für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und für den Verfahrensablauf sind das Bauge-

setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-

stücke (Baunutzungsverordnung ï BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I. S. 132), zuletzt ge-

ändert durch die Verordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden 

Württemberg 24.07.2000 (BGBl. S. 582) in der Fassung der jeweils letzten Änderung, sowie die Planzei-

chenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I. S. 1057). 
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5. Übergeordnete Planungen  
 
 

5.1. Landesentwicklungsplan  

Laut dem Landesentwicklungsplan 2002 des Landes Baden-Württemberg sind die Gemeinden der Verein-

barten Verwaltungsgemeinschaft der ĂRandzone um die Verdichtungsrªumeñ zuzuordnen. Sie befinden sich 

an der Landesentwicklungsachse Karlsruhe ï Bruchsal ï Heidelberg. 

 
 

 
 
 
 
Der Landesentwicklungsplan formuliert darüber hinaus zur Siedlungsentwicklung in Plansatz 3.1.9 folgenden 

Grundsatz : 

 

ĂDie Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind Mºglichkeiten zur Verdichtung 

und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversi-

ons- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer 

Bedeutung f¿r den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschrªnken.ñ 

 

Bedingt durch die konkrete Nutzung der zur Ausweisung kommenden Fläche und der verkehrsgün s-

tigen Lage des Standortes unmittelbar an der A 5, handelt es sich im vorliegenden Fall um eine at y-

pische Situation, welche eine Abweichung von dem o. g. Grundsatz vertretbar, ja sogar erforderlich 

macht.  

Diese Auffassung kommt auch in der zustimmenden Stellungname des Regierungspräsidiums Karlsruhe zu 

dem von der Gemeinde Kronau gestellten Antrag zu einer Logistikansiedlung am nachfolgend im Detail be-

schriebenen Standort zum Ausdruck. 

5.2. Regionalplan ĂMittlerer Oberrheinñ 
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Neben der o.g. Entwicklungsachse verläuft die regionale Entwicklungsachse Östringen ï Bad Schönborn ï 

Kronau ï Waghäusel ï Philippsburg durch die Gemarkungen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft. 

 
 

 
 
 
 
Die diese Entwicklungsachsen beschreibenden Hauptverkehrsstraßen sind die BAB 5, die B 3 sowie die  

L 555. 

 

Eine wesentliche Planungsgrundlage der Flächennutzungsplan-Fortschreibung ist der Regionalplan 2003. 

Die in der Raumnutzungskarte dargestellten Freiraumstrukturen sind bei der vorbereitenden Bauleitplanung 

zwingend zu beachten.  

 

Im Hinblick auf die Inhalte der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwa l-

tungsgemeinschaft Bad Schönborn ï Kronau ist festzustellen, dass im  Regionalplan  für den Bereich 

der geplanten  gewerblichen Baufläche  eine weitgehend weiße Fläche (ohne Festlegungen) enthalten 

ist und  ohne Raumnutzungskarte  damit  keine zwingend einzuhaltenden Freiraumstrukturen au s-

weist . 

Lediglich im südwestlichen Bereich der geplanten gewerblichen Ausweisung, wird mit der Anbindung des 

Gebietes an den bestehenden Kreisverkehr ein ĂSchutzbed¿rftiger Bereich f¿r Naturschutz und Land-

schaftspflegeñ (Z) ¿berlagert. Dieses Ziel steht der Errichtung einer ErschlieÇungsanlage nicht grundsätzlich 

entgegen. Der Eingriff wird auf das notwendige Minimum reduziert.  

Des Weiteren tangiert die Planung zwei weitere Grundsätze der Raumordnung: Im Osten legt der Regional-

plan einen ĂSchutzbed¿rftigen Bereich f¿r die Landwirtschaft, Stufe II (G) fest. Darüber hinaus befindet sich 

das gesamte Gebiet innerhalb eines ĂBereiches zu Sicherung von Wasservorkommenñ (G). 
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Der Planung stehen somit keine regionalplanerischen Zielfestsetzungen bzw. raumordnerischen B e-

lange entgegen. Die genannten Grundsätze wurden im Planungsprozess eingestellt. 

 

 

 
 

Auszug aus der aktuellen Raumnutzungskarte des Regionalplanes ĂMittlerer Oberrheinñ 
 
 
 
Gemäß Plansatz 1.4 G (6) lautet für die großflächige Neuansiedlung im Freiraum der regionalplanerische 

Grundsatz : 

 

ĂDie Zersiedlung der Landschaft ist zu verhindern.ñ 

 

Zur Berücksichtigung hierzu sollen é. 

Á die Siedlungsflächen konzentriert und bauliche Anlagen zusammengefasst werden 

 

Á zwischen den Siedlungskörpern möglichst große, zusammenhängende Freiräume erhalten und das 

Entstehen bandartiger Siedlungsstrukturen verhindert werden 

 

Á Neubebauungen an die bestehende Ortsbebauung angeschlossen und an das Erscheinungsbild und 

die besondere Eigenart sowohl des Ortes selbst, als auch der umliegenden Landschaft angepasst 
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werden 

 

Á die Errichtung einzelner Gebäude und Anlagen in der freien Landschaft verhindert werden 

 
 
 
Festzustellen is t, dass die für die angestrebte Logistiknutzung  benötigte Fläche  eine atypische, stä d-

tebauliche Sonderentwick lung mit regionaler Bedeutung , in direktem Anschluss zur Autobahn , dar-

stellt . Sie kann  aufgrund ihrer Größe, Anforderungen und  ihrem regionale n Wirkungskreis nicht im 

Innenbereich  bzw. auf direkt hieran angrenzend en Flächen ausgewiesen werden. E in entspreche n-

der , siedlungnäherer Stando rt hätte hinsichtlich der Erschließung und entstehender Lärmimmissi o-

nen ein  erhebliches Konfliktpotenti al zur Folge .  

Zudem wird die an dem gewählten Standort bereits eine bestehende Tank- und Rastanlage als vorhandener 

Siedlungsansatz planerisch aufgegriffen und in ein Gesamtkonzept integriert. Insgesamt kann aufgrund der 

skizzierten Rahmenbedingungen davon ausgegangen werden , dass die Planung den Zielen des Regional-

planes nicht entgegensteht und eine Ausnahme gemäß § 6 Abs. 1 ROG darstellt. 
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6. Inhalt und Aussagen des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes  
  der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn ï  
  Kronau  
 
 
Die von der vorgesehenen Teilfortschreibung betroffenen Flächen westlich von Kronau sind zum überwie-

genden Teil als ĂFlªchen f¿r die Landwirtschaftñ ausgewiesen.  

Westlich, südlich und nord-östlich des Plangebietes befinden sich große Waldflächen, welche  mit denen auf 

der Nachbargemarkung direkt verbunden sind. 

 

Zentrale Elemente des Flächennutzungsplanes sind die hier verlaufenden Verkehrsachsen der Bundesau-

tobahn A 5 sowie der L 555.  

Die vorhandene Tankstelle mit einem angrenzenden Restaurant und einer Kfz-Werkstätte stellen einen in 

diesem Bereich vorhandenen Siedlungsansatz dar, welcher bereits in Form der Ausweisung einer Sonder-

baufläche einen Inhalt des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes ist. 

 
 

 
 

Ausschnitt aus rechtskräftigem Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Schönborn ï Kronau  

Südlich des gewachsenen Ortskernes von Kronau befindet sich, getrennt durch die Trasse der L 555, das 

zentrale Gewerbegebiet ĂHeidigñ der Gemeinde Kronau. Hier haben sich in den letzten Jahren und Jahr-


